
Pferdehalter-Haftpflichtversicherung

WENN
man etwas im 

Wappen trägt,

DANN
liegt es einem

auch am Herzen.



Fügt Ihr Pferd jemand anderem eine 

Verletzung zu oder beschädigt fremdes 

Eigentum, müssen Sie als Tierhalter 

dafür haften – und das in voller Höhe, 

unbegrenzt und auch ohne eigenes 

Verschulden. Mit einer Tierhalter-Haft-

pflichtversicherung bleiben Sie nicht auf 

den entstandenen Kosten sitzen, die

insbesondere im Fall eines Personen- 

schadens enorm hoch ausfallen kön-

nen. Arztbesuche, Reha-Kosten und 

lebenslange Rentenzahlungen – im 

schlimmsten Fall haften Sie bis hin zur 

Privatinsolvenz.

Pferde sind wunderschöne, kraftvolle Tiere. 
Gleichzeitig sind sie aber auch sehr schreckhaft 
und unberechenbar. Mit ihrer Kraft können sie – 
wenn auch ohne böse Absicht – großen Schaden 
anrichten.

Warum brauche ich als Pferdehalter  
eine Haftpflichtversicherung?

Die Tierhalterhaftpflicht greift, 

wenn der Schaden durch eine 

typische Tiergefahr entstanden 

ist und dem Reiter kein eigenes 

Verschulden anzulasten ist.  

Sollte ein Fehlverhalten des 

Reiters ursächlich für den 

Schaden sein, greift dessen 

Privat-Haftpflichtversicherung.

NEU: 50 Mio. € Versicherungs-
summe sowie Forderungsaus-
falldeckung

Wer kommt eigentlich für den 

Schaden auf, wenn Sie von 

einem fremden Pferd getreten 

werden – dieses aber selbst 

nicht versichert ist? Kein Pro-

blem: Dann springt Ihre eigene 

Pferdehalterhaftpflicht bzw.  

die VGH ein. Doch das ist nur  

ein Beispiel für die neue  

Forderungsausfalldeckung,  

die in der VGH Pferdehalter-

haftpflicht mit drin ist. 
Wir prüfen für Sie, ob und in welcher Hö-

he Sie für einen Schaden haften müssen. 

Berechtigte Ansprüche begleichen wir, 

unberechtigte Ansprüche wehren wir 

für Sie ab – sogar vor Gericht.

Die wichtigsten Leistungen auf einen Blick

Personen-, Sach- und Vermögensschäden 5, 10 oder 50 Mio. €

Mietsachschäden an z. B. Boxen, Reithallen und Zäunen 

sowie Pferdeanhängern und beweglichen Reitutensilien 


Forderungsausfalldeckung: Schützt Sie, wenn Ihnen ein 

fremdes Pferd einen Schaden zufügt und dessen Halter 

nicht dafür aufkommen kann


Fohlen und Jungtiere bis zum dritten Lebensjahr 

Teilnahme an Turnieren und Rennen 

Auslandsaufenthalte bis 5 Jahre 

Für wen gilt der Versicherungsschutz:
Unser Versicherungsschutz gilt sowohl 

für Sie als Halter des Pferdes als auch für:

 

 · Personen, die als private Tierhüter die 

Aufsicht über das Pferd übernehmen, 

jedoch nicht für gewerbsmäßige 

Tierhüter 

 · die Beteiligten einer privaten Reit-

beteiligung, jedoch nicht für eine 

gewerbsmäßige Reitbeteiligung

Versichert sind hierbei auch Schaden-

ersatzansprüche von mitversicherten 

Tierhütern und Reitbeteiligten unter- 

einander.

Die Tierhalterhaftpflicht schließen Sie als Halter 
Ihres Pferdes ab. Sie greift für Schäden, die Ihr 
versichertes Tier verursacht.

Was leistet die Tierhalter- 
Haftpflichtversicherung?



Hier einige Beispiele, was alles passieren kann und was die VGH im Schadenfall für Sie leistet.

Tierhalter-Schäden und deren Folgen

Runden Sie Ihren  
Versicherungsschutz ab
Unfallversicherung
Um Ihren Körper vor Verletzungen zu be-

wahren, tragen Sie einen Helm und eine 

Sicherheitsweste. Aber dennoch sind Sie 

vor den Folgen eines Sturzes nicht zu 100 

Prozent geschützt. Wir empfehlen Ihnen 

daher eine private Unfallversicherung,  

die Sie vor den finanziellen Folgen eines 

Unfalls schützt.

Damit Sie im Leben immer 
fest im Sattel sitzen
Ob durch Krankheit oder Unfall – Berufs-

unfähigkeit kann jeden treffen. Und es

passiert häufiger, als man denkt. Bereits

jeder Vierte scheidet vorzeitig aus dem

Berufsleben aus. Jetzt vorsorgen!

Schadenbeispiele Schadenhöhe

Sachschaden Ihr Pferd bricht aus der umzäunten Weide 

aus und zerstört einen Teil der benach-

barten landwirtschaftlich genutzten 

Fläche.

1.200 €

Sach- und Personenschaden Ihr Pferd scheut, reißt sich los und läuft 

auf die Straße. Dort verursacht es einen 

Unfall.

30.000 €

Personenschaden Ihr Pferd schlägt aus, trifft eine Person 

und verletzt sie dadurch.

360.000 €



Dieses Papier stammt aus nachhaltig bewirt-
schafteten Wäldern und kontrollierten Quellen.

Wenn Sie gerne persönlich beraten 

werden, leistungsstarke Produkte zu 

fairen Beiträgen gut finden und wenn 

Sie sich im Schadenfall auf schnelle und 

unkomplizierte Hilfe verlassen wollen, 

dann haben Sie mit uns den richtigen 

Partner an Ihrer Seite. Einen Partner, der 

sich nicht nur für Sie und die Menschen 

in Niedersachsen stark macht, sondern 

auch für Sport, Kultur, Soziales und die 

Feuerwehren in Ihrer Region. 

WENN DANN VGH. Fair versichert. 

www.vgh.de

WENN DANN VGH
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